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Nationale und europ�ische TK-Regulierung:
Investitionssicherheit schafft dynamischen
Wettbewerb

Immer wieder wird in Umfragen die Verf�gbarkeit leis-
tungsf�higer Breitbandanschl�sse als wichtigster
Standortfaktor hervorgehoben. Daraus folgt die politi-
sche Zielsetzung einer fl�chendeckenden Versorgung
mit Breitbandanschl�ssen mit mindestens 50 MBit/s
bis zum Jahr 2018. Dieses anspruchsvolle Ziel ist er-
reichbar, bedarf aber der B�ndelung aller Technologien
und Kr�fte im Wettbewerb. Der Ausbau einer hochleis-
tungsf�higen Breitbandinfrastruktur wird in Deutsch-
land nicht nur von einigen wenigen großen Unterneh-
men geleistet, sondern vor allem dezentral von den vie-
len lokal und regional t�tigen Anbietern vorangetrie-
ben. Die im Bundesverband Breitbandkommunikation
(BREKO) zusammengeschlossenen mehr als 100 Netz-
betreiber haben anl�sslich der durch die Bundesregie-
rung initiierten „Netzallianz Digitales Deutschland‘‘ ihr

Investitionsversprechen in Hçhe von 9,1 Mrd. Euro bis
2018 erneuert. Grundlage daf�r sind entsprechende ord-
nungspolitische Rahmenbedingungen. Doch wie sehen
diese Rahmenbedingungen aus?
Wichtig ist zun�chst, dass etablierte und erfolgreiche
Gesch�ftsmodelle nicht durch radikale �nderungen
des rechtlichen Rahmens in Frage gestellt werden. Un-
ter diesem Aspekt ist der aktuell in der Diskussion be-
findliche Verordnungsentwurf der Europ�ischen Kom-
mission �ber einen „europ�ischen Binnenmarkt der
elektronischen Kommunikation‘‘ („Single-Market-
Verordnung‘‘, COM 2013/627) zum Teil kontrapro-
duktiv und investitionsgef�hrdend.
Der urspr�ngliche Verordnungsentwurf sah eine Sub-
stitution des physisch entb�ndelten Zugangs zur Teil-
nehmeranschlussleitung (TAL) durch ein europaweit
vereinheitlichtes „virtuelles Zugangsprodukt‘‘ vor. Ge-
rade in Deutschland, wo 9,5 Mio. Kunden �ber die ent-
b�ndelte „letzte Meile‘‘ durch Wettbewerber der Tele-
kom versorgt werden, w�re eine solche Regelung f�r die
Wettbewerbsentwicklung hochgef�hrlich. Die bisher
bekannten „virtuellenZugangsprodukte‘‘ stellenentwe-
der funktional oder çkonomisch kein akzeptables �qui-
valent zum physisch entb�ndelten Zugang dar, d. h. sie
erlauben entweder keine der physischen Entb�ndelung
vergleichbare Produktgestaltung (keine „funktionale
�quivalenz‘‘) oder erhçhen die Vorleistungskosten der-
gestalt, dass dem Vorleistungsnachfrager auf dieser Ba-
sis ein konkurrenzf�higes Endkundenangebot nicht
mehr mçglich ist (keine „çkonomische �quivalenz‘‘).
Auch wenn das Europ�ische Parlament die Regelungen
zu einem einheitlichen virtuellen Zugangsprodukt und
dessen mçgliche Substitutionswirkung zun�chst ge-

kippt hat, so wird diese Thematik sp�testens im Rahmen
der 2015/2016 anstehenden Neuordnung des EU-Richt-
linienrahmens wieder eine Rolle spielen. Sie ist auch
Gegenstand der zurzeit in der �berarbeitung befindli-
chen Kommissionsempfehlung zu den f�r eine Regulie-
rung vorgesehenen Produkt- und Dienstem�rkten. Es ist
zu bef�rchten, dass eine dauerhafte Diskussion um das
Entb�ndelungsmodell zu einer fortgesetzten Investiti-
onsverunsicherung f�hren kçnnte. Diese Diskussion
sollte schnell mit einem klaren Bekenntnis zum Zugang
zur physischen Entb�ndelung beendet werden.
Der Herstellung der notwendigen Investitionssicher-
heit dienen zudem die schnelle Umsetzung der von
der Bundesnetzagentur gesetzten Regeln zur markt-
konformen Nutzung von VDSL-Vectoring sowie ein
Verzicht auf die Einf�hrung einer regional differen-

zierten Regulierung, die angesichts der homogenen
Wettbewerbsbedingungen in Deutschland nicht erfor-
derlich ist und lediglich die Verl�sslichkeit des recht-
lichen Rahmens unterminiert.
Neben der erforderlichen langfristigen Planungssicher-
heit ist die wettbewerbsfçrdernde Regulierung der Vor-
leistungsentgelte eine wesentliche Komponente eines
investitionsfreundlichen Regulierungsumfeldes. Hier-
zumuss die Bundesnetzagentur eine Korrektur ihrerbis-
herigen Spruchpraxis vollziehen und bei der Regulie-
rung der Vorleistungsentgelte die tats�chlichen Investi-
tionskosten des Marktbeherrschers ber�cksichtigen.
Gegenw�rtig h�lt der deutsche Regulierer an einem rei-
nen „Wiederbeschaffungsgrundsatz‘‘ fest, d. h. bei der
f�r dieEntgelthçhe entscheidenden Bestimmung der In-
vestitionswertedes reguliertenUnternehmenswirdstets
eine Neuerrichtung des Netzes zu heutigen Wiederbe-
schaffungswerten fingiert. Die auf diese Weise ermittel-
ten hypothetischen Investitionskosten liegen aber deut-
lich �ber den tats�chlichen Kosten des regulierten Un-
ternehmens, weil wesentliche Netzkomponenten – ins-
besondere der kostenintensive Tiefbau – weitgehend
abgeschrieben sein d�rften. Auf diese Weise ergeben
sich systemimmanent �berhçhte Vorleistungsentgelte,
wodurch den Nachfragern der regulierten Vorleistung
wesentliche Mittel f�r eigene Infrastrukturinvestitionen
entzogen werden. Diese den Wettbewerbern entzoge-
nen Mittel fließen aber nicht spiegelbildlich in entspre-
chende Investitionen des durch diese Form der Entgelt-
regulierung privilegierten Marktbeherrschers – insbe-
sondere dann nicht, wenn dieser auch die Dividenden-
erwartungen seiner Aktion�re erf�llen muss.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der durch das
TKG-2012 gesetzte Rahmen grunds�tzlich ein investi-
tionsfreundliches Umfeld geschaffen hat, so dass ge-
setzgeberische Korrekturen zurzeit nicht angezeigt
sind. Um das im deutschen Markt befindliche Investi-
tionspotenzial auszuschçpfen, m�ssen die aus den ver-
schiedenen Initiativen auf europ�ischer Ebene folgen-
den Verunsicherungen schnell abgestellt und das da-
hinterstehende Leitbild der Kommission eines k�nfti-
gen europ�ischen Kommunikationsmarkts kritisch hin-
terfragt werden. Auf nationaler Ebene kçnnen durch
die Bundesnetzagentur weitere Investitionsanreize ge-
setzt werden. Dies gilt f�r den grunds�tzlichen Ansatz
bei der Regulierung der Vorleistungsentgelte ebenso
wie f�r die Sicherstellung einer guten Vorleistungsqua-
lit�t in den regulierten Vertragswerken des Marktbe-
herrschers.
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